
 

 

 

 

 

 

 

 
66. ADAC MCE ACI Hanseaten-Slalom am 08.06.2019 

Registernummer 86/2019 
 

Bulletin Nr. 1 
 

Ab sofort gelten folgende Änderungen und Ergänzungen 
(Änderungen sind kursiv gedruckt) 

 
 

Der Art. 6 wird wie folgt geändert: 
 

„Art. 6 Nenn- und Teilnahmeberechtigung 
 

Nennschluss: 27. Mai 2019 um 24:00 Uhr 

 
 Die Zahl der Teilnehmer ist auf 94 begrenzt. 

 

Alle Fahrer müssen mind. im Besitz der Nationalen Lizenz Stufe C sein. 
 

(…)“ 
 

 
Der Art. 11 wird wie folgt geändert: 
 

„Art. 11 Sportwarte 

Rennleiter: Hermann Heitmann, Hamburg Liz.-Nr. SPA 1059188 

Stellvertretender Rennleiter: Uwe Radeke, Hamburg Liz.-Nr. SPA 1059572 

Zeitnahme: Jens Sendel, Hamburg Liz.-Nr. SPA 1120619 

 Bernd Sommerkamp, Buchholz Liz.-Nr SPA 1128729 

Sportkommissare: Klaus Tiedemann, Reinfeld (Obmann) Liz.-Nr. SPA 1058505 

 Volker Tripke, Burg Liz.-Nr. SPA 1080312 

Anwärterin Sportkommissar: Sabine Pingel, Witzhave Liz.-Nr. SPA 1116794 

Techn. Kommissare: Erwin Jüdith, Hagen  (Obmann) Liz.-Nr. SPA 1062283 

 Rüdiger Engelmann. Schacht-Audorf Liz.-Nr. SPA 1043184 

Anwärter Techn. Kommissar: Christopher Pingel, Witzhave Liz.-Nr. SPA 1128903 

Umweltbeauftragter: Hermann Heitmann, Hamburg   
 

Die Sachrichter haben eigenverantwortlich zu beurteilen, ob der jeweilige Fahrer einen Fehler während des 
Trainings und den Wertungsläufen begangen hat.“ 

 
 



Der Art. 12 wird wie folgt ergänzt: 
 

„Art. 12 Weitere Bestimmungen 

Es können sich mehrere Fahrzeuge auf der Strecke befinden. Auf dem Veranstaltungsgelände besteht eine  

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Vor den Hallen A und B ist absolutes Zutritts- und Rauchverbot. Der 

Mindestabstand beträgt 25 Meter. Teile des Flugplatzes dürfen nicht betreten werden, den Anweisungen der 

Aufsichtskräfte ist unbedingt Folge zu leisten. Die Streckenbesichtigung ist mit motorisierten Fahrzeugen nicht 

gestattet, Zuwiderhandlungen führen zu einer Meldung an die Sportkommissare. Das Warmfahren der Reifen im 

Vorstartbereich und im Fahrerlager führt zur Disqualifikation.  

Während der Veranstaltung werden Bild- und ggf. Tonaufnahmen zwecks Veröffentlichung angefertigt. 

Mit der Unterschrift auf der Nennung wird das Einverständnis zur Aufnahme und Veröffentlichung  

gegeben. Bzgl. eines Widerspruchs kontaktieren Sie bitte den Stellvertretenden Rennleiter.  

 

Aus naturschutzrechtlichen Gründen ist die Übernachtung auf dem Veranstaltungsgelände nicht 

zugelassen. Die vorhandenen Grünflächen dürfen nicht betreten werden. Hunde sind an der kurzen Leine 

zu führen.“ 

 
 
 
 
Hamburg, 28.05.2019 

 
Uwe Radeke       
Stellvertretender Rennleiter       
 
 
 
 
 
 

DMSB genehmigt am 29.05.2019 
 
 
Mischa Eifert 
Koordination Automobilsport 
 

 


